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Nr. 1 zu unvertretbar hohen Anforderungen an den Grad der 
Qualifikation gemäß § 30 für die Zulassung führen würde, 
soll an die Stelle des allgemeinen das besondere Auswahl
verfahren treten.

(2) Im besonderen Auswahlverfahren werden die Studien
plätze vergeben

1. überwiegend nach den Leistungen, die sich aus dem Nach
weis nach § 30 ergeben und nach dem Ergebnis eines Fest
stellungsverfahrens. Ein Teil der Studienplätze kann den 
Bewerbern Vorbehalten werden, die nach dem Ergebnis 
des Feststellungsverfahrens die besten Leistungen erbrin
gen;

2. im übrigen
a) nach der Zahl der Semester bzw. Jahre, für die sich 

der Bewerber im jeweiligen Studiengang beworben 
hat;

b) nach dem Ergebnis eines von den Hochschulen durch
zuführenden Auswahlgespräches. Bewerber, die nach 
Nr. 1 oder Buchstabe а ausgewählt wurden, sowie Be
werber nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 und 2 nehmen am Aus
wahlgespräch nicht teil.

In den Verfahren nach Buchstaben а und b werden nur Be
werber berücksichtigt, die am Feststellungsverfahren teilge
nommen haben.

(3) Den in Absatz 2 genannten Bewerbern ist ein bestimm
ter Teil der Studienplätze vorzubehalten. Eine Wiederholung 
des Feststellungsverfahrens soll für die Bewerber nicht vor
gesehen werden. Jeder Bewerber kann nur einmal je Stu
diengang an einem Auswahlgespräch teilnehmen.

§ 36
Zulassungshindernisse

Die Zulassung muß versagt werden, wenn
1. die im §30 bestimmten Voraussetzungen nicht vorliegen;
2. die Zulassung zu einem Studiengang beantragt wird, für 

den eine frühere Zulassung des Bewerbers erloschen ist, 
weil er entweder eine Prüfung in dem Studiengang end
gültig nicht bestanden hat oder der Prüfungsanspruch 
nicht mehr besteht;

3. für den Studiengang Zulassungszahlen festgesetzt sind 
und der Studienbewerber keinen Studienplatz zugewiesen 
bekam oder von der Zulassung nicht fristgerecht Ge
brauch machte;

4. der Studienbewerber gleichzeitig zu einem anderen Stu
diengang zugelässen ist oder zugelassen werden will.

6. Abschnitt 
Studenten

§37
Immatrikulation

(1) Die Immatrikulation des Bewerbers erfolgt für in der 
Regel еіпёп Studiengang im Direkt-, Fern- oder Abendstu
dium bzw. des weiterbildenden Studiums. Mit der Immatri
kulation wird durch die betreffende Hochschule mit dem Be
werber ein Aus- bzw. Weiterbildiungsverhältnis als Student 
begründet. Der Direktstudent wird durch die Immatrikulation 
Mitglied der Hochschule. Die Immatrikulationsordnung der 
Hochschule regelt insbesondere Verfahren, Formen und Fri
sten der Immatrikulation, Rückmeldung und Beurlaubung so
wie die Angaben und Nachweise (personenbezogene Daten), 
die erforderlich sind, damit die Hochschule ihre Aufgaben er
füllen kann. Die Immatrikulationsordnung bedarf der Geneh
migung durch den zuständigen Minister.

(2) Die Immatrikulation wird zu einem von der Hochschule 
festgelegten Termin durch Einschreibung des Studenten in 
das Register der betreffenden Hochschule vollzogen. Der Stu
dent erhält einen Studentenausweis und in der Regel das 
Studienbuch.

§38
Versagung der Immatrikulation

(1) Die Immatrikulation muß versagt werden, wenn der 
Studienbewerber

1. in einem zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zuge
lassen wurde,

2. die Zugangsvoraussetzungen zum Studium nach § 30 nicht 
erfüllt,

3. die für den gewählten Studiengang erforderlichen Qua
lifikationsvoraussetzungen nicht nachweist,

' 4. im gewählten Studiengang den Prüfungsanspruch ver
loren hat,

5. die Erfüllung der im Zusammenhang mit der Immatriku
lation entstehenden gesetzlichen Verpflichtungen zu Zah
lung von Gebühren oder Beiträgen nicht nachweist,

6. auf Grund eines Ordnungsverfahrens exmatrikuliert 
wurde und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen 
ist, es sei denn, daß für den Bereich der immatrikulie
renden Hochschule die Gefahr erneuter Ordnungsverstöße 
nicht besteht.

(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn der 
Studienbewerber

1. entmündigt oder unter vorläufiger Vormundschaft ge
stellt ist,

2. an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit anderer 
Mitglieder der Hochschule ernstlich gefährdet,

3. die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen 
und Fristen nicht einhält,

4. keine ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache nach
weist.

§39
Widerruf der Immatrikulation

Die Immatrikulation ist außer der in einem Ordnungsver
fahren nach § 44 Abs. 1 Ziffer 4 getroffenen Entscheidung zu 
widerrufen, wenn

1. sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung 
herbeigeführt wurde,

2. sich nachträglich Immatrikulationshindernisse heraus
steilen, bei deren Bekanntsein die Immatrikulation hätte 
versagt werden müssen.

§40
Exmatrikulation

(1) Die Mitgliedschaft in der Hochschule bzw. die Zugehö
rigkeit zu ihr erlischt mit der Exmatrikulation des Studenten.

(2) Die Exmatrikulation erfolgt, wenn der Student die Ab
schlußprüfung seines Studienganges bestanden hat, spätestens 
mit der Aushändigung des Prüfungszeugnisses. Die Exmatri
kulation erfolgt nicht, wenn der Student noch in einem an
deren Studiengang immatrikuliert ist. Sofern in weiterbilden
den Studien keine Abschlußprüfung vorgesehen ist, erfolgt die 
Exmatrikulation mit Abschluß der letzten Lehrveranstaltung.

(3) Eine Exmatrikulation erfolgt auch, wenn der Student
1. selbst einen Antrag stellt,
2. im gewählten Studiengang keinen Prüfungsanspruch mehr 

besitzt; Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend,
3. auf Grund einer Ordnungsmaßnahme die Hochschule zu 

verlassen hat.
(4) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn er sich 

nicht fristgemäß zurückgemeldet hat oder das Studium in 
einem zulassungsbeschränkten Studiengang trotz schriftlicher 
Aufforderung und Androhung der Exmatrikulation nicht un
verzüglich aufnimmt.

§41
Rechte und Pflichten der Studenten

(1) Jeder Student hat das Recht,
1. die Einrichtungen der Hochschule für seine Bildung ent

sprechend den dafür geltenden Vorschriften zu nutzen,


